
ISSN 0174-478 X 317

2015 Ausgegeben Stuttgart, Dienstag, 26. Mai 2015 Nr. 10

12.  5. 15 Gesetz über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorga-
 nisationen (TierSchMVG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317

12.  5. 15 Gesetz zur Ausführung des Bundes meldegesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften  .  320

12.  5. 15 Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes und anderer Gesetze  . . . . .  324

12.  5. 15 Gesetz zur Errichtung der Landesober behörde IT Baden-Württemberg und Änderung ande-
 rer Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  326

12.  5. 15 Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags über den Südwestrundfunk  .  332

11.  5. 15 Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die Einrichtung der 
 Laufbahn und die Ausbildung und Prüfung für den gehobenen landwirtschaftstechnischen Dienst 
 (Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen landwirtschaftstechnischen 
 Dienst – APrOLW gD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  334

13.  5. 15 Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die Gewährung einer 
 Unterrichtsvergütung für Anwärterinnen und Anwärter auf ein wissenschaftliches Lehramt sowie 
 Studienreferendarinnen und Studienreferendare (Unterrichtsvergütungsverordnung – UVergVO) .  341

15.  4. 15 Bekanntmachung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg . . . . . . . . . .  343

GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag I N H A LT  Seite

Gesetz über Mitwirkungsrechte und  
das Verbandsklagerecht für anerkannte 

Tierschutzorganisationen  
(TierSchMVG)

Vom 12. Mai 2015

Der Landtag hat am 6. Mai 2015 das folgende Gesetz 
beschlossen:

§ 1

Zweck des Gesetzes

Zweck des Gesetzes ist, einem nach § 5 anerkannten 
rechtsfähigen Tierschutzverein oder einer rechtsfähigen 
Stiftung (anerkannte Tierschutzorganisation) mit der 
Schaffung verfahrensrechtlicher Normen die Mitwir-
kung in Verwaltungsverfahren und Überprüfungsmög-
lichkeiten durch Gerichte zu eröffnen, ohne in eigenen 
Rechten verletzt zu sein. Damit soll ein Beitrag zur Ver-

wirklichung des in Artikel 20 a des Grundgesetzes und 
Artikel 3 b der Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg verankerten Staatsziels Tierschutz geleistet werden. 

§ 2

Mitwirkungs- und Informationsrechte

(1) Einer anerkannten Tierschutzorganisation ist von der 
jeweils zuständigen Behörde rechtzeitig Gelegenheit zur 
Stellungnahme sowie Einsicht in die tierschutzrelevan-
ten Sachverständigengutachten oder die tierschutzrele-
vanten fachtechnischen Stellungnahmen zu geben

1.  bei der Vorbereitung von tierschutzrelevanten Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der für den Tierschutz 
zuständigen Behörden des Landes,

2.  vor Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen 
nach § 4 a Absatz 2 Nummer 2, § 6 Absatz 3 und § 11 
Absatz 1 Nummer 2 bis 8 des Tierschutzgesetzes 
(TierSchG),
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2.  bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen 
für Vorhaben zum Halten von Tieren zu Erwerbs-
zwecken im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 3,

3.  Anordnungen oder die Unterlassung von Anordnun-
gen nach § 16 a TierSchG oder einer unmittelbar gel-
tenden Bestimmung eines Rechtsakts der Europäi-
schen Union zum Schutze des Wohlergehens der Tiere, 

soweit es sich dabei nicht um Maßnahmen oder Unter-
lassungen von Bundesbehörden handelt. 

(2) Eine anerkannte Tierschutzorganisation muss keine 
Verletzung in ihren Rechten geltend machen, soweit ihr 
Klagebegehren auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit 
einer Genehmigung nach § 8 Absatz 1 oder einer Erlaub-
nis nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 TierSchG gerichtet ist. 
Absatz 1 und Satz 1 dieses Absatzes gelten nicht, wenn 
ein dort aufgeführter Verwaltungsakt auf Grund einer 
Entscheidung in einem verwaltungsgerichtlichen Streit-
verfahren erlassen oder in einem solchen Verfahren als 
rechtmäßig bestätigt worden ist.

(3) Rechtsbehelfe nach Absatz 1 und 2 sind nur zulässig, 
wenn die anerkannte Tierschutzorganisation geltend 
macht, dass

1.  ein in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 oder Absatz 2 genann-
ter Verwaltungsakt oder die Unterlassung eines in Ab-
satz 1 Nummer 3 genannten Verwaltungsaktes gegen 
Vorschriften des Tierschutzgesetzes, aufgrund des 
Tierschutzgesetzes erlassene Rechtsvorschriften oder 
eine unmittelbar geltende Bestimmung eines Rechts-
akts der Europäischen Union zum Schutze des Wohl-
ergehens der Tiere verstößt, 

2.  sie dadurch in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reich berührt wird und

3.  sie zur Mitwirkung nach § 2 Absatz 1 berechtigt war 
und sie in der Sache eine Stellungnahme fristgerecht 
abgegeben hat oder sie entgegen § 2 Absatz 1 keine 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, weil das ge-
meinsame Büro unter Verstoß gegen § 2 Absatz 6 
nicht informiert worden war. 

(4) Hat die anerkannte Tierschutzorganisation Gelegen-
heit zur Stellungnahme in den Fällen des § 2 Absatz 1 
Nummer 2 oder 3 gehabt, ist sie im Verfahren über den 
Rechtsbehelf mit den Einwendungen ausgeschlossen, die 
sie im Verfahren nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.

(5) Ein in Absatz 1 genannter Verwaltungsakt ist dem 
 gemeinsamen Büro als Bevollmächtigtem der anerkann-
ten Tierschutzorganisationen bekannt zu geben. § 41 
 LVwVfG gilt entsprechend. Die Bekanntgabe gegenüber 
dem gemeinsamen Büro gilt als Bekanntgabe gegenüber 
jeder anerkannten Tierschutzorganisation. Die Bekannt-
gabe eines in Absatz 1 genannten Verwaltungsaktes gilt 
auch für den Fall, dass der Verwaltungsakt weder öffent-
lich noch dem gemeinsamen Büro bekannt gegeben 
wurde, als zu dem Zeitpunkt erfolgt, in dem das gemein-

3.  vor Erteilung bau- und immissionsschutzrechtlicher 
Genehmigungen für Vorhaben zum Halten von Tieren 
zu Erwerbszwecken. Bei Vorhaben zum Halten von 
landwirtschaftlichen Nutztieren gilt dies nur für Vor-
haben, die einer Pflicht zur Durchführung einer stand-
ortbezogenen Vorprüfung oder einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach §§ 3 b bis f des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Nummer 7.1 bis 7.11 der Anlage 1 zum 
UVPG unterliegen, 

4.  nach Erteilung von Genehmigungen nach § 8 Ab-
satz 1 und Erlaubnissen nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 
 TierSchG.

(2) Eine anerkannte Tierschutzorganisation kann über das 
nach § 4 eingerichtete gemeinsame Büro der anerkannten 
Tierschutzorganisationen (gemeinsames Büro) bei der zu-
ständigen Behörde beantragen, über den Stand eines be-
stimmten Verwaltungsverfahrens nach § 16 a TierSchG 
informiert zu werden. Die Auskunft soll innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang des Antrags erteilt werden.

(3) § 29 Absatz 1 und 3 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes (LVwVfG) gilt entsprechend, soweit es sich 
um Akten handelt, die einen unmittelbaren tierschutz-
relevanten Bezug aufweisen.

(4) § 28 Absatz 2 Nummer 1 und 2, Absatz 3 und § 29 
Absatz 2 LVwVfG gelten entsprechend. Die anerkannte 
Tierschutzorganisation kann Einwendungen und Stel-
lung nahmen nur innerhalb von vier Wochen, nachdem 
ihr Informationen gemäß Absatz 6 bekannt gegeben wur-
den, gegenüber der zuständigen Behörde erheben.

(5) In anderen Rechtsvorschriften vorgeschriebene For-
men der Mitwirkung der anerkannten Tierschutzorgani-
sation bleiben unberührt, sofern diese inhaltsgleich oder 
weitergehend sind.

(6) Die zuständige Behörde informiert das gemeinsame 
Büro über die Vorbereitungen nach Absatz 1 Nummer 1, 
den Beginn der entsprechenden Verwaltungsverfahren 
nach Absatz 1 Nummer 2 und 3, den Abschluss der Ver-
waltungsverfahren nach Absatz 1 Nummer 4 und über 
das Ergebnis der Auskunftsersuchen nach Absatz 2. Mit 
der Bekanntgabe an das gemeinsame Büro gelten die In-
formationen zugleich als jeder anerkannten Tierschutz-
organisation bekannt gegeben.

§ 3

Rechtsbehelfe von anerkannten  
Tierschutzorganisationen

(1) Eine anerkannte Tierschutzorganisation kann, ohne 
die Verletzung eigener Rechte geltend machen zu müs-
sen, Widerspruch und Klage nach § 42 Absatz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung einlegen gegen

1.  Genehmigungen und Erlaubnisse nach § 4 Absatz 3 
Satz 3, § 4 a Absatz 2 Nummer 2, § 6 Absatz 3, § 11 
Absatz 1 Nummer 2 bis 8 TierSchG,
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2.  seinen Sitz in Baden-Württemberg hat und sich der 
satzungsgemäße Tätigkeitsbereich auf das gesamte 
Gebiet des Landes erstreckt,

3.  im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens fünf Jahre 
besteht und in diesem Zeitraum im Sinne der Num-
mer 1 tätig gewesen ist,

4.  die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung 
bietet; dabei sind Art und Umfang seiner bisherigen 
Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungs-
fähigkeit des Vereins zu berücksichtigen,

5.  wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 
Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
von der Körperschaftsteuer befreit ist, 

6.  jedem den Eintritt als Mitglied, das in der Mitglieder-
versammlung volles Stimmrecht hat, ermöglicht, der 
die Ziele des Vereins unterstützt und

7.  sich verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen einzuhalten und die aufgrund dieses Gesetzes 
erhaltenen Daten vertraulich zu behandeln. Die Wei-
tergabe von Unterlagen, insbesondere von personen-
bezogenen Daten, an Mitglieder der anerkannten Tier-
schutzorganisationen oder von ihr beauftragte Sach-
verständige ist ausschließlich zur Verfolgung des in 
§ 1 Satz 1 festgelegten Zwecks zulässig und dabei zu-
gleich auf das notwendige Maß zu beschränken. 

(2) Die Anerkennung gilt für das Gebiet des Landes. Sie 
wird durch eine Veröffentlichung auf der Internetseite 
des für den Tierschutz zuständigen Ministeriums bekannt 
gemacht.

(3) Die Anerkennung kann auch nachträglich mit der Auf-
lage verbunden werden, dass Satzungsänderungen mitzu-
teilen sind. Die Anerkennung ist zurückzunehmen, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vorlagen und 
dieser Mangel auch nach Aufforderung nicht beseitigt 
wird. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn eine Vo-
raussetzung für ihre Erteilung nachträglich weggefallen 
ist oder wiederholt schwerwiegend gegen Absatz 1 Num-
mer 7 verstoßen wird. Das gleiche gilt, wenn keine Mit-
gliedschaft im gemeinsamen Büro nach § 4 besteht oder 
nicht mehr besteht. Mit der unanfechtbaren Aufhebung 
der Anerkennung entfallen die Rechte nach §§ 2 und 3.

§ 6

Ermächtigungen

Das für den Tierschutz zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung

1.  die Ausgestaltung oder den Ablauf des Verfahrens 
nach § 2 Absatz 6 und § 3 Absatz 5, insbesondere zu 
Form und Inhalt der zu übermittelnden Daten sowie 
Art und Weise einer elektronischen Datenübermittlung 
an das gemeinsame Büro, 

2.  Kriterien, die eine Gleichbehandlung aller anerkann-
ten Tierschutzorganisationen innerhalb des gemeinsa-
men Büros nach § 4 gewährleisten,

same Büro von dem Verwaltungsakt tatsächlich Kenntnis 
erlangt hatte oder hätte erlangen können. 

§ 4

Gemeinsames Büro der anerkannten  
Tierschutzorganisationen

(1) Die anerkannten Tierschutzorganisationen richten ein 
gemeinsames Büro in der Rechtsform einer juristischen 
Person des Privatrechts ein. Dabei ist allen anerkannten 
Tierschutzorganisationen, welche die satzungsmäßigen 
Ziele des gemeinsamen Büros unterstützen, der Eintritt 
als Mitglied, das in der Mitgliederversammlung volles 
Stimmrecht hat, zu ermöglichen. Eine Gewichtung des 
Stimmrechts im Verhältnis zu den Mitgliederzahlen der 
einzelnen Tier schutz organisationen ist möglich. Dem für 
den Tierschutz zuständigen Ministerium ist die Satzung 
der juristischen Person des Privatrechts zur Genehmi-
gung vorzulegen.

(2) Das gemeinsame Büro kann Mitglieder ausschließen, 
die nach Abmahnung wiederholt oder schwerwiegend 
gegen die satzungsmäßigen Ziele des gemeinsamen Bü-
ros verstoßen oder das gemeinsame Büro nicht aktiv un-
terstützen. Vor einem Ausschluss ist das für den Tier-
schutz zuständige Ministerium zu unterrichten.

(3) Das gemeinsame Büro nimmt im Auftrag der Mit-
glieder die nach § 2 Absatz 6 Satz 1 bekannt zu gebenden 
Informationen und die nach § 3 Absatz 5 Satz 1 bekannt 
zu gebenden Verwaltungsakte entgegen und leitet diese 
unverzüglich an die Mitglieder weiter. Das gemeinsame 
Büro achtet darauf, dass bezüglich der in Satz 1 genann-
ten Informationen und Verwaltungsakte Vertraulichkeit 
sicher gestellt ist und dass diese aus schließlich an die 
Mitglieder des gemeinsamen Büros weiter gegeben wer-
den. Das gemeinsame Büro bündelt die Stellungnahmen 
der Mitglieder und leitet diese fristgerecht an die zustän-
dige Behörde weiter. Eine mate rielle Prüfungskompe-
tenz kommt dem gemeinsamen Büro dabei nicht zu. Das 
gemeinsame Büro nimmt keine hoheitlichen Aufgaben 
wahr.

(4) Die Mitglieder können im Rahmen der Satzung re-
geln, dass dem gemeinsamen Büro zusätzliche Aufgaben 
übertragen werden können.

§ 5

Anerkennung von Tierschutzvereinen oder Stiftungen

(1) Die Anerkennung von eingetragenen rechtsfähigen 
Tierschutzvereinen oder rechtsfähigen Stiftungen wird 
auf Antrag über das jeweils zuständige Regierungspräsi-
dium durch das für den Tierschutz zuständige Ministe-
rium erteilt. Sie ist zu erteilen, wenn der Verein oder die 
Stiftung

1.  nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorüber-
gehend vorwiegend die Ziele des Tierschutzes fördert,
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Artikel 1

Baden-württembergisches Ausführungsgesetz  
zum Bundesmeldegesetz (BW AGBMG)

§ 1

Meldebehörden 

(1) Die Meldebehörden nehmen die ihnen durch das 
Bundesmeldegesetz (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung, durch dieses 
Gesetz sowie durch sonstige Rechtsvorschriften übertra-
genen Aufgaben wahr. 

(2) Meldebehörde ist die Ortspolizeibehörde.

(3) Örtlich zuständig ist

1.  für die Erfassung meldepflichtiger Vorgänge die 
Melde behörde, in deren Zuständigkeitsbereich der 
Vorgang stattfindet,

2.  für die Übermittlung von Daten aus dem Melderegis-
ter jede Meldebehörde, bei der die betroffene Person 
gemeldet ist oder war. Hat die betroffene Person keine 
Wohnung mehr in der Bundesrepublik Deutschland 
oder lässt sich ihre Wohnung nicht feststellen, ist die 
Meldebehörde zuständig, bei welcher die betroffene 
Person zuletzt gemeldet war.

§ 2

Speicherung von Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erheben, verarbeiten 
und nutzen die Meldebehörden über die in § 3 BMG auf-
geführten Daten hinaus folgende Daten sowie die zum 
Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise im 
Melderegister:

1.  für die Erhebung von Abfallgebühren die hierfür er-
forderlichen abgabenrechtlichen Daten,

2.  für die Sicherung der Belegungsbindung von nach 
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, dem Wohnraum-
förderungsgesetz und dem Landeswohnraumförde-
rungsgesetz geförderten Wohnungen die Tatsache, 
dass die betroffene Person eine nach dem Zweiten 
Wohnungsbaugesetz, dem Wohnraumförderungsge-
setz oder dem Landeswohnraumförderungsgesetz ge-
förderte Wohnung bewohnt, sowie die Art der Förde-
rung. 

(2) Die Meldebehörden dürfen die in § 3 Absatz 1 BMG 
bezeichneten Daten zum Zwecke der Versendung von 
Einladungen zu Jahrgangsfeiern und ähnlichen Veran-
staltungen nutzen.

(3) Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch aus-
ländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilneh-
men können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Ab-
satz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten sowie die Anga-
ben über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürge-
rinnen und Unionsbürger zu dem Zweck nutzen, ihnen 

3.  nähere Kriterien und deren Nachweise für eine Aner-
kennung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, insbeson-
dere Nachweise, die eine landesweite Tätigkeit bele-
gen, oder Kriterien, die die Gewähr für eine sachge-
rechte Aufgabenerfüllung nach § 5 Absatz 1 Num-
mer 4 konkretisieren, zum Beispiel durch Festlegung 
von Mindestmitgliederzahlen der Tierschutzorganisa-
tion oder der nachzuweisenden beruflichen Qualifika-
tion,

zu regeln.

§ 7

Übergangsvorschrift

Dieses Gesetz gilt nicht für Verfahren nach § 2 Absatz 1 
Nummer 2 und 3, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
durch einen Antrag eingeleitet und für die alle erforder-
lichen Unterlagen vorgelegt wurden, sowie für vor In-
krafttreten dieses Gesetzes erteilte Genehmigungen und 
Erlaubnisse nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2.

§ 8

Inkrafttreten, Evaluierung und Bericht

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

(2) Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden überprüft. 
Die Landesregierung berichtet hierzu drei Jahre nach sei-
nem Inkrafttreten dem Landtag.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 12. Mai 2015

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Krebs	 Friedrich

	 Untersteller	 Stoch

	 Bonde	 Stickelberger

	 Bauer	 Altpeter

	 	 Erler

Gesetz zur Ausführung des Bundes
meldegesetzes und zur Änderung  

weiterer Vorschriften

Vom 12. Mai 2015

Der Landtag hat am 6. Mai 2015 das folgende Gesetz 
beschlossen:


